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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe 
der PDS/Linke Liste 
— Drucksache 12/973 — 

Tätigkeit der „Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung" 

Auf Beschluß der Innenministerkonferenz (IMK) vom 3. Mai 1991 wurde 
die „Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung" (KGT) eingerich-
tet. In der KGT, die beim Bundeskriminalamt angesiedelt ist, sind so

-

wohl das Bundesamt für Verfassungsschutz, die einzelnen Landesämter 
für Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt und die einzelnen 
Innenminister bzw. -senatoren vertreten. Die KGT soll zu einer „ver-
stärkten bundesweiten Bekämpfung terroristischer Gewaltkriminalität 
beitragen" (FR, 1. Juni 1991). Die Bundesminister Dr. Wolfgang Schäu-
ble und Dr. Klaus Kinkel erklärten gegenüber der Presse, daß für eine 
erfolgreiche Terrorismusbekämpfung „neue Ansatzpunkte notwendig" 
seien (ebenda). Gemeint ist damit offenbar die endgültig institutionell 
betriebene Abkehr von verfassungsmäßigeren Grundsätzen von Polizei 
und Nachriclitendiensten. Aufgehoben wird die eigentlich geforderte 
strikte Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz, ein Grund-
satz, der aus den schlimmen Erfahrungen mit der Geheimen Staatspoli-
zei resultierte; aufgehoben wird auch die geforderte Gewaltenteilung 
zwischen Justiz und Exekutive, und völlig mißachtet werden die Gebote 
des föderalistischen Prinzips. 

In der KGT sollen in einer offenbar neueingerichteten Datei personen-
bezogene und andere Daten der Polizei-; Verfassungsschutz- und Justiz-
behörden zusammenfließen; diese Daten sollen regelmäßig ausgewertet 
und bewertet werden. Aus diesen Erkenntnissen sollen aktuelle polizei-
liche Lagebilder für Bundes- und Landesebene erstellt werden. Bei der 
Datenerhebung sollen nachrichtendienstliche Mittel angewendet wer-
den.  Gleichfalls soll auf bestehende Dateien der bundesdeutschen 
Sicherheitsbehörden zurückgegriffen werden. Bestandteil dieses soge-
nannten neuen Konzeptes ist die kontinuierliche und anlaßbezogene 
Beeinflussung der Berichterstattung in den Medien.  

Laut Beschluß der IMK vorn 3. Mai 1991 soll die Intensivierung des 
Informationsaustausches zwischen Polizei und Verfassungsschutz 
„unter voller Ausschöpfung des rechtlich Zulässigen" betrieben werden. 
Alles deutet darauf hin, daß dem Bundesministerium des Innern für die 
Mißachtung der gesetzlichen Zuständigkeiten und rechtsstaatlicher und 
föderalistischer Grundsätze die allgemeine und einstimmige Zustim-
mung der IMK zur Einrichtung der KGT ausreicht. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers des Innern vom 2.. August 
1991 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Vorbemerkung 

Die Anfrage geht offenkundig von unzutreffenden Annahmen 
aus. Die „Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung" (KGT) 
ist keine neue Behörde oder entsprechende Organisationseinheit. 
Sie hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehör-
den zur Bekämpfung des Terrorismus zu intensivieren und den 
gesetzlich zulässigen Informationsaustausch zwischen den zu-
ständigen Behörden zu fördern. 

Eigenständige Befugnisse oder Weisungsrechte gegenüber ande-
ren Stellen stehen der KGT nicht zu. 

Die Zuständigkeit der beteiligten Stellen bleibt unberührt. Die 
Bundesregierung verwahrt sich entschieden gegen die Unterstel-
lung, daß die KGT den rechtlich vorgegebenen Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen Justiz und Sicherheitsbehörden über-
schreite. 

1. Welche Entwicklungen im Bereich des Terrorismus machen. genau 
„neue Ansatzpunkte" bei seiner Bekämpfung notwendig, und worin 

' genau besteht das Neue dieser Ansatzpunkte? 

a) Welche Aufgaben hat die KGT konkret, und wie viele Personen 
sind hier ständig und/oder zeitweise tätig? 

h) Wie ordnet sich diese KGT ein in die bisherigen Strukturen und 
Zuständigkeitsregelungen der Sicherheitsbehörden und der 
Justiz? 

Wie ist die KGT hier einzuordnen, insbesondere in bezug auf 
Weisungsbefugnisse, operative Zielsetzungen, Personal- und 
Einsatzplanung? 

Die Täter der Terroranschläge der RAF aus jüngster Vergangen-
heit, z. B. auf Dr. von Braunmühl, Staatssekretär Dr. Tietmeyer, Dr. 
Herrhausen, Staatssekretär Neusel und Dr. Rohwedder, wurden 
bisher nicht identifiziert. Dies erfordert für die zur Bekämpfung 
des Terrorismus zuständigen Stellen, nach neuen Ermittlungs-
ansätzen zu suchen. Zu diesem Zweck wurde die KGT einge-
richtet. 

Die Aufgaben der KGT bestehen im wesentlichen in der Koordi-
nierung 

- des schnellen und umfassenden Informationsaustauschs, 

- der Bewertung der Lagebilder, 

- der Abstimmung von Maßnahmen, 

— des Einsatzes von Ressourcen, 

der Fortschreibung bestehender und Entwicklung neuer Be-
kämpfungskonzepte. 

Ständige Mitglieder der KGT sind das BKA, das BfV und der GBA 
sowie die für die jeweiligen Koordinationssachverhalte zustän-
digen Länderbehörden von Polizei und Verfassungsschutz. 

Die KGT verstärkt somit die bisherige anlaßbezngene Zusammen

-

arbeit der vorgenannten Behörden. 

Im übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 
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2. Welche gesetzliche Grundlage gibt es für die Einrichtung der KGT? 

In welchen parlamentarischen Gremien ist vor der Einrichtung der 
KGT über den Aufbau dieser KGT beraten worden? 

Für die Einrichtung der KGT ist eine spezielle gesetzliche Grund-
lage nicht erforderlich. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

3. a) Hat die KGT eine eigene Datei für personenbezogene Daten 
eingerichtet, und wenn ja, wie heißt diese Datei, seit wann be-
steht diese Datei, und wie viele Personen sind hierin mittlerweile 
erfaßt? 

Wie viele dieser Daten und Akten stammen aus bisherigen Be-
ständen? 

Wie viele personenbezogene und andere Daten und Akten wur-
den von der KGT bis heute selbst erfaßt, gesammelt, angelegt 
und/oder weitergereicht? 

b) Auf welche Dateien hat die KGT Zugriff? 

Wie und auf welchen Wegen wird dieser Zugriff ermöglicht; in 
wessen Verantwortung liegen jeweils Übernahme und Heraus-
gabe der Daten und Akten? 

c) Wird im Rahmen der KGT mit dem Einsatz verdeckter Ermittler 
der Polizei gearbeitet, und wenn ja, mit wie vielen, in welchen 
Bereichen und auf welcher gesetzlichen Grundlage geschieht 
das? 

d) Wie viele G 10-Maßnahmen hat die KGT bereits durchgeführt 
bzw. veranlaßt durchzuführen? 

e) Was versteht die Bundesregierung heute unter terrorismusrele-
vanten Bereichen, wo sieht sie die Rekrutierungsfelder des Terro-
rismus, und was sind für die Bundesregierung Personen mit Naht-
stellenfunktion? 

f) Wodurch kann die Bundesregierung die Erkenntnis einer beson-
ders beobachtungswürdigen Ro lle der Angehörigen bzw. anderer 
Kontaktpersonen stützen? 

g) Welche veränderten Möglichkeiten sieht die Bundesregierung 
heute im Vergleich zu den letzten Jahren, verdeckte Ermittler/ 
Ermittlerinnen in das engere Umfeld und die derzeitige Struktur 
der „RAF" einzusetzen? 

h) Zu welchen Anlässen hat die KGT eine Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt? 

Welche Medien wurden auf welche Weise einbezogen, und wer 
trifft im konkreten Fa ll  Auswahl und Umfang der anlaßbezoge-
nen Informationen? 

a) Eigene Dateien werden von der KGT nicht geführt. 

b) Die einzelnen Teilnehmer haben innerhalb ihres Zustän-
digkeitsbereiches Zugriff auf die Dateien ihrer Behörde, 
die KGT selbst hat auf keine Datei Zugriff. 

c) + d) Operative Maßnahmen werden nicht von der KGT, son-
dern ausschließlich von den zuständigen Sicherheitsbe-
hörden im Rahmen der für sie geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen durchgeführt. 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

e) 	Die „terrorismusrelevanten Bereiche" sind u. a. im jähr

-

lich vom Bundesminister des Innern veröffentlichten Ver-
fassungsschutzbericht im einzelnen beschrieben. Die 
KGT ist vorwiegend mit der „Roten Armee Fraktion" 
(RAF) befaßt, wobei das „Rekrutierungsfeld" dieser 
Gruppe regelmäßig die gewaltbereite Anhängerschaft 
bildet. und unter „Personen mit Nahtstellenfunktion" 
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solche verstanden werden, denen nach dem Gesamtge-
füge der RAF besondere Bedeutung zukommt. 

f) Die „besondere Beobachtungswürdigkeit" einer Person 
ergibt sich im Einzelfall nach dem Erkenntnislagebild der 

Sicherheitsbehörden. 

g) Keine. 

h) Die KGT hat zu keinen Anlässen eine „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit" entwickelt. 

4. Wie kann die Bundesregierung gewährleisten, daß Einrichtung und 
Praxis der KGT die verfassungsmäßigen Grundsätze 

— der Trennung von polizeilicher und nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit; 

— der Gewaltenteilung und 

— der Länderhoheit über Polizei und Landesämter für Verfassungs-
schutz 

nicht weiter aufheben? 

Die Einrichtung der KGT verstößt weder gegen Bestimmungen 
des Grundgesetzes noch gegen Vorschriften des einfachen 

Rechts. 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

5. Teilt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Einrichtung der 
KGT auch die Meinung des seinerzeitigen Leiters der Abteilung 
Innere Sicherheit des Bundesministeriums des Innern, der in einem 
internen Papier zum Problem des Verbundes Polizei-Verfassungs-
schutz geschrieben hatte: „... daß ein systema tischer Aufgabenver-
bund zwischen Polizei und Verfassungsschutz nicht zulässig ist .. . 
Immerhin wäre bei einem systematischen Informationsgewinnungs-
verbund Polizei/Verfassungsschutz ein Element des vom Grund-
gesetz abgelehnten Gestapo-Systems ... erhalten" (DER SPIEGEL 
23/1979)? 

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 

6. Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der über die gemeinsame 
Informationsgewinnung hinausgehenden Befugnisse der KGT, vor 
dem Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen, ob hier Elemente 
des „Gestapo-Systems" neu belebt werden? 

Wenn nein, warum nicht? 

Die Frage geht offenkundig von falschen Annahmen aus. 

Der damit verbundene diffamierende Vergleich hinsichtlich der 
Tätigkeit der KGT wird entschieden zurückgewiesen. 

Auf die Vorbemerkung wird hingewiesen. 


